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Verwaltungsstelle 

Edelfingen 

 

Ratstraße 2 

97980 Bad Mergentheim 

 

Sprechzeiten 

Mo−Fr 09:30 – 12:00 Uhr 

Mo 16:00 – 19:00 Uhr 

Mi 14:00 – 18:00 Uhr 

 

Ansprechpartner: 

Charlotte Scherer 

 

Telefon:  07931 6136 

vwst_edelfingen@ 

bad-mergentheim.de 

Große Kreisstadt Bad Mergentheim 
Verwaltungsstelle Edelfingen 

Mietvertrag Stromaggregat Geinhartshütte Edelfingen 
 
Mieter: 
 

Name,Vorname/Verein/Institution  

Anschrift  

Datum der Anmietung   

Verantwortliche Person (volljährig)  

Telefonnummer Verantwortliche 
Person 

 

 
 
 

• Die Mietdauer beginnt mit Schlüsselübergabe für die Hütte und endet mit 
deren Rückgabe. 

• Treibstoff (Super bleifrei) stellt der Mieter. Das Aggregat wird in 
vollgetanktem Zustand übergeben. Bei Rückgabe ist die Fehlmenge durch 
den Mieter zu ersetzen (Kanister vor Ort).  

• Das Aggregat ist während des Betriebs zwingend in dem dafür 
vorgesehenen Metall-Hütte aufzustellen. Nach Beendigung der 
Veranstaltung muss das Aggregat in der Geinhartshütte eingeschlossen 
werden. 

• Dem Mieter wird mit dem Gerät eine Bedienungsanleitung übergeben. Er 
verpflichtet sich, die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und 
einzuhalten, welche ihm bekannt sind bzw. aus der Bedienungsanleitung 
entnommen werden können. Er verpflichtet sich, das Aggregat nicht 
Dritten zu überlassen. 

• Das Haftpflichtrisiko ist nicht versichert. Für eventuellen Verlust des 
Gerätes und Schäden am Gerät, die nicht auf normalen Verschleiß 
zurückzuführen sind, haftet der Mieter. 

• Jeglicher Schaden am Aggregat, der während der Mietzeit auftritt, ist dem 
Vermieter unverzüglich anzuzeigen, auch wenn die Reparatur bereits vor 
Rückgabe des Gerätes erfolgt ist. 
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Bad Mergentheim-Edelfingen, den  _____________________ 
 
 
__________________________________________________ 
                               (Unterschrift Mieter) 

 
Bad Mergentheim-Edelfingen, den  _____________________ 
 
_______________________________________________ 
                                 (Unterschrift Vermieter) 

 
 

 
 


